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Sa t z u n g

über den Bebauungsplan "Sportanlage V/yhlex'"

C

Auf Grund der §§1, 2 und 8-10 des Bundesbaugesetzes (BBauG) in
der Fassung vom G.Juli 1979 (BGBl. I S. 949) §§ III Abs. 1, 112
Abs. 2 Nr. 2 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom
12.2.1980 (Ges.Bl. S. 116) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeord
nung für Baden-Württemberg vom 25.Juli 1955 (Ges.Bl. S. 129) i.d.
F. der Bekanntmachung vom 12.2.1980 (Ges.Bl. S. 119) hat der Ge
meinderat am 18.November 1980 den Bebauungsplan "Sportanlage Wyhler"
als Satzung beschlossen.

§ 1

Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus der Festsetzung im
Plan.

§ ̂  Bebauungsplan- /»ii.üuuny / D
Bestandteile des

genehmigt

Der Bebauungsplan besteht aus Landratsamt V\/aldshut

1. Übersichtsplan . .-r- rton 1 OEZ 1980
2. Begründung V. 15.3.1980 Waldshut-Tiengen,
3. Plan

4. Bebauungsvorschriften v. 15.3.1980
Ars

§ 3
y •

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 112 LBO handelt, wer den auf Grund
von § III LBO ergangenen Bestandteilen dieser Satzung zuwiderhan
delt.

^  ~ ' § 4

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Wehr, den 20.November 1980 Bürgermeis ter

I. V.

geordneteh-



1
Begründung

zur Aufstellung des Bebauungspl^r^s ^ üuiuii.n it
"Sportanlage Ivyliler" der Stadt Wimr . „

:  Gwnäß § 11 des Bundesuaugesetzes
genehmigt

Das Planungsgebiet umfaßt Teilberei
60. X873. x87,, X8«U,
1893, 1952, 193'i, 1935
Öflingen, Gewann "Wyhler".
Der Bebauungsplan trägt die Bezeichnung "

1• Planungsabsichten

1,1 Anlaß der Planaufstellung

^tosri

age Wyhler".

1.2

1.3

In den Jahren I965/66 mußte der Sportplatz im Gewann
Brennctgarten der Umgehungsstraße Brennet (B
weichen. Der Ersatzplatz wurde auf Kosten des Bundes
im Gewann Klein Hasel angelegt. Nach wenigen Jahren
zeigte sich, daß der obere Aufbau nicht fachgemäß
hergestellt \>airde, Bei schlechtem Wetter ist der Platz
unbespi.elbar, so daß Spiele ausfallen oder auf auswär
tigen Plätzen ausgetragen werden müssen. Ein Trai
ningsplatz ist nicht vorhanden, so daß auch aus diesem
Grund ein zweites Spielfeld notwendig ist.

Anfang der 70er Jahre sollte westlich des vorhandenen
Sport.platzgeländes ein weiteres Spielfeld angelegt
werden. Die Planung für die Hochrheinautobahn verhin
dert die Realisierung. Der schlechte Zustand des
jetzigen Spielfeldes, die große Zahl der aktiven
Mannschaften und der fehlende Trainingsplatz machen
es dringend erforderlich, ein weiteres Spielfeld an
zulegen.

Lage des Planungsgebietes

Das Pianungsgebiet grenzt an die Südseite der Berg
seestraße und umfaßt Teilbereiche der Grundstücke

Lgb.Nr. 60, 1873, 1879, 1881, 1883, 1885, 1887, 1888,
1889, 1890, 1891, 1893, 1952, 193'i, 1935, 1936, 1938,
3939 und 19^13 des Gewannes "Wyhler" im Stadtteil
Oflingen.

An der* Südwestecke des künftigen Sportplatzes wird
"dei" vorgeschriebene Abstand von hO m zur künftigen
Hochrheinautobahn eingehalten.

Flächennutzungsplan

Der Fgächennutzungsplaii ist im Entwurf fertiggcstellt,
Die vorliegende I^lanung entspricht den Zielsetzniigün
des Flächennutzungsplnnes,
Nach Wegfall der vorgesehenen Fläche für einen neuen
SportpJ atz dxirch die Autobahnplanung vrarden bei der
Aufstellung des Flächnunutzungsplancntwurfes Standort-
untersuchungen für den geplanten Sportjjlatz durchge
führt, Das Untersuchungsei-gebnis Ivonkretisierte sicji
auf den vorgesehenen Standort,



- ü -

2. Planung

Die Planung bezieht sich nur auf das eigentliche Spielfeld
mit Kassenhäuscbon sowie anschließender Grünflache»

2,1 Beschreibung des Planungsgebietcs

Das Planungsgebiet 3.iegt als leicht geneigtes Plateau
nördlich der Bergseestraße. Sämtliche Grundstücke wer
den bis heute landwirtschaftlich genutzt. Eine Bebau
ung ist bis heute noch nicht vorhanden.

:1t Dsv^.

2,2 Bauliche Nutzung Bebauungsplan-//» - r
Gemäß § 11 des Bundes., a oesetzes

2.2.1 Art der baulichen Nutzung genehmigt
Das Planungsgebiet v.'irc^^f's'^'Wffentlic'lie Grünfläche
nach § 9 Abs, 1 Nr^g,^u#^^^i umfaßt
den Sportplatz, das Kassenhäuschen und die Grünanla
gen,

2.2.2 Maß der baulichen Nutzung

2.2.2.1 Bauweise

Entsprechend dem naheliegenden Sportheini ist die
offene Bauweise gemäß § 22 (2) BauNVO festgesetzt.

2.2.2.2 Überbaubare Grundstücksfläche

Die überbaubare Grundstücksfläche für das Kassenhaus

ist durch Baugrenzen ausgewiesen. Die Stellung der
Gebäude (Kassenhaus) ist im zeichnerisclien Teil fest
gesetzt.

2,5 Verkehr

Das Planungsgebiet ist bereits weitgehend verkehrs
mäßig über die Bergseestraße und die Günnenbacher
Straße erschlossen. Im Bereich des Planungsgebietes
wird die Bergseestraße auf eine Fahrbalinbreite von
5,50 m ausgebaut. Ca. 70 vorhandene Parkplätze zwi
schen bestehendem Sportplatz und Bergseestraße ste
hen zur Verfügung.

2tk Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Das Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsnetz
ist vorhanden. Sämtliche sanitären Einrichtungen für
Sportler und Zuschauer vrcrden im vorhandenen Sportheini
südlich des Planungsgebietcs an der Bergseestraße
mitbenutzt.

Die anfallenden Oberflächenwässer sowie das Wasser
aus notwendigen Dränagen werden dem Rötelbach zuge
führt.

Die Berieselung des Spit-lfeldes kann ohne größeren
Aufwand übei- die voihandenen Anschlüsse der Wasscr-

vc.rsorgung verfolgen.
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2.5
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Eeb^uuiri^^plsr.- /«*-

Elektrover Gorgvmf?: Gem„.,

>e'teiiung

.^izes

cen-.

Die Elektrovex'.sorgung crfo.ljgt füf'" die neu zu e»
schließenden Teile, wicr'l^Tütlichlaniäg^ und Kasissen-
häuschen über Kra;ftübertragungs-
werke Rhcinfeldcn, ^ ' . .. ..^u

3. Folgeoinri chtungen
LSöJH

Die vorlxandenen Folgeeinrichtungen, i^sA^^^^rtheim, Parkplätze
etc. liegen bereits in unmittelbarer Umgebung und sind für
den geplanten Zviwachs noch aufnahmefähig.

4. Umweltschutz

Durch eine sinnvolle Bepflanzung sollen Spielfeld sowie Kas
senhäuschen in die bestehende Landschaft eingepaßt worden.

5« Städtebauliche Daten

Größe des Planungsgebietes
Spielfeldabmessungen
Spielfeldoberfläche

ca. 1466 ar
68AIO5 m
Tennenplatz

6* Voraussichtliche Kosten für die neu zu erschließenden Teile

Straßenbau und Beleuchtung DM 60.000,--

Abwasser vorhanden

Zuwasser . DM 22,000,--

Gesamt DM 82.000,'--

7. Beabsichtigte Maßnahmen

Der Bebauungsplan soll Grundlage bilden für die

Umlegung, Grenzregelung, Enteignung, Erschließung, Festlegung
des besonderen Vorkaufsrechtes für unbebaute Grundstücke,
sofern diese Maßnahmen im Vollzug des Bebauungsplanes erfor
derlich sind.

Wehr, den I5« März I98O

ING.-BURO D. ECKERT
BERAT. BAUINGENIEUR

7 8 6 E. H R
MERIANSTR. 7W2/9S 74

Planverfasser Büigermeister


